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o Keine Parabolantenne für ausländi-
schen Mieter

SS 242, 535 BGB; Art. 5 GG

Kann der ausländische Mieter ftlnf Prc.
gramme tlber Kabel-TV (mit Zusatzgerät)
empfangen und stört die geplante Para-
bolantenne nennenswert das Gqramtbild
der Au8enfassade, so ist dem Eigentums-
rec{rt des Vermieters der Vorrang einzu-
räumen.
(LG Magdeburg, Urteil vom 19.02.200{ ZMR
2004,757)

Anmertung: Erneut hatte ein Gericht über
den Anspruch eines ausländischen Mieters
(russischer Staatsbürger) auf Installation ei-
ner eigenen Parabolantenne zu befinden.
Bei der Abwägung des Grundrechts des
Mieters, sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert informieren zu können
einerseits, und dem Eigentumsschutz des
Vermieters andererseits, kommt es entschei-
dend darauf an, welche Programme der aus-
ländische Mieter bereits ohne Parabolanten-
ne empfangen kann. lm konkreten Fall b-
stand die MOglichkeit über Breitbandkabel -
nach Erwerb eines Zusatzgerätes und
Abonnierung des Programmpaketes Digi-
KABEL RUS - fünf russischsprachige Sender
zu empfangen. Zwar räumte das Gericht ein,
dass diese Sender möglicherweise nicht alle
dem Informationsbedürfnis des Mieters ent-
sprechen, sondern eher der Unterhaltung
dienen. Da durch die Anbringung der Para-

bolantenne jedoch das Gesamtbild der G-
bäudefassade erheblich beeinträchtigt wür-
de, räumte das LG dem Eigentumsrecht des
Vermieters den Vorrang ein. Insoweit spielte
es auch keine Rolle, dass der Mieter die 9-
tellitenschtissel mit einer Klemmvorridrtung
anbringen wollte, sodass der Substanzein-
griff am C*bäude relativ gering wäre. Das
Ergebnis liegt damit auf der Linie des LG Ell-
wangen, das mit Urteil vom 12.05.2000
WE 2000, 146) den Anspruch auf Gestat-
tung einer eigenen Parabolantenne vernein-
te, wenn über die Anschaffung einer sog.
D-Box in ausreichender Zahl heimatsprachli-
che Fernsehsendungen empfangen werden
können. Annticn entschied das LG Konstanz
mit Urteil vom 24.11.2001 (NZM 2002,341).
Hier ging es um einen kasach ischen Mieter,
dem rlber eine DSox ausreichende Emp-
fangsmöglichkeiten russischsprachiger Pro-
gramme zur Verftlgung standen. Dies hielt
das Gericht für ausreichend,

SchönheiJsreparaluren während der
MieJzeiJ; KosJenv orschuss

$S 535, 281 BGB (SS 536, 326 BGB a.FJ

Der Vermieter kann auctr ohne Vorliegen
einer Substanzgefährdung der Mietwoh-
nung vorn Mieter die Durctrftlhrung der
fälligen, vertraglich gescfruldeten Schön.
heitsreparaturen und bei Verzug des Mie-
ters einen Kostenvonchuss foldern.
Die Revision wird zugelassen.


